
Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften

ISSN 0376-9453

L 315
28 . Jahrgang

26. November 1985

Ausgabe
in deutscher Sprache Rechtsvorschriften

Inhalt I Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

Verordnung (EWG) Nr. 3283/85 der Kommission vom 25. November 1985 zur Fest
setzung der auf Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen
anwendbaren Einfuhrabschöpfungen 1

Verordnung (EWG) Nr. 3284/85 der Kommission vom 25. November 1985 zur Fest
setzung der Prämien, die den Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl und Malz
hinzugefügt werden 3

* Verordnung (EWG) Nr. 3285/85 der Kommission vom 22. November 1985
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 484/85 über die Aufteilung der für
bestimmte Erzeugnisse mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von
Amerika festgesetzten Einfuhrkontingente 5

* Verordnung (EWG) Nr. 3286/85 der Kommission vom 25 . November 1985
zur Festsetzung der Beträge, die den anerkannten Organisationen und Ver
einigungen der Olivenölerzeuger für das Wirtschaftsjahr 1985/86 zu zahlen
sind 7

* Verordnung (EWG) Nr. 3287/85 der Kommission vom 25. November 1985
zur zweiten Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2858/85 über den Verkauf
von Schweinefleisch, das gemäß den Verordnungen (EWG) Nr. 772/85 ,
(EWG) Nr. 978/85 und (EWG) Nr. 1477/85 von der belgischen Interventions
stelle gelagert wird 8

Verordnung (EWG) Nr. 3288/85 der Kommission vom 25. November 1985 zur Fest
setzung der Einfuhrabschöpfungen für Weiß- und Rohzucker 10

II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

Rat

85/511 /EWG :

* Richtlinie des Rates vom 18 . November 1985 zur Einführung von
Maßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung der Maul- und Klauen
seuche 11

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der
Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben .
Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte .



26 . 11 . 85 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 315/ 1

I

(Veröffen tlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3283/85 DER KOMMISSION
vom 25 . November 1985

zur Festsetzung der auf Getreide, Mehle , Grobgrieß und Feingrieß von Weizen
oder Roggen anwendbaren Einfuhrabschöpfungen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1018 /84 (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 5,

gestützt auf die Verordnung Nr. 129 des Rates über den
Wert der Rechnungseinheit und die im Rahmen der
gemeinsamen Agrarpolitik anzuwendenden Umrech
nungskurse (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2543/73 (4), insbesondere auf Artikel 3 ,
gestützt auf die Stellungnahme des Währungsausschusses,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Getreide, Mehlen von Weizen
und Roggen , Grobgrieß und Feingrieß von Weizen zu
erhebenden Abschöpfungen sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2956/85 (*) und die später zu ihrer Änderung
erlassenen Verordnungen festgesetzt worden .
Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsrege
lung zu ermöglichen , ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :
— für die Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden , ein Umrech
nungssatz, . der sich auf den Leitkurs dieser

Währungen stützt, multipliziert mit dem Koeffi
zienten gemäß Artikel 2b Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 974/71 (6), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 855/84 0,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz, der
sich auf das arithmetische Mittel der Wechselkurse in
Höhe jeder dieser Währungen stützt und während
eines bestimmten Zeitraums für die Währungen der
Gemeinschaft entsprechend vorhergehendem Gedan
kenstrich und nach Maßgabe des vorgenannten Koef
fizienten festgestellt wird .

Diese Wechselkurse sind die am 22. November 1985 fest
gestellten Kurse .
Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
2956/85 enthaltenen Bestimmungen auf die heutigen
Angebotspreise und Notierungen, von denen die
Kommission Kenntnis hat, führt zu einer Änderung der
gegenwärtig gültigen Abschöpfungen, wie im Anhang zu
dieser Verordnung angegeben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Buchstaben a), b) und
c) der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannten Erzeug
nisse zu erhebenden Abschöpfungen werden im Anhang
festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26 . November 1985 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel, den 25 . November 1985
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
R ABl . Nr. L 107 vom 19 . 4 . 1984, S. 1 .
(3) ABl . Nr. 106 vom 30 . 10 . 1962, S. 2553/62 .
(<) ABl . Nr. L 263 vom 19 . 9 . 1973 , S. 1 .
4 ABl . Nr. L 285 vom 25. 10 . 1985, S. 8 .

(6) ABl . Nr. L 106 vom 12. 5 . 1971 , S. 1 .
h ABl . Nr. L 90 vom 1 . 4 . 1984, S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 25 . November 1985 zur Festsetzung der auf
Getreide, Mehle , Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anwendbaren

Einfuhrabschöpfungen

(ECU/Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung Abschöp
fungen

10.01 B I
10.01 B II
10.02
10.03
10.04
10.05 B

10.07 A
10.07 B

10.07 C
10.07 DI
10.07 Dil
11.01 A
11.01 B

1 1 .02 A 1 a)

11.02 Alb)

Weichweizen und Mengkorn
Hartweizen

Roggen
Gerste
Hafer
Mais, anderer als Hybridmais zur
Aussaat
Buchweizen

Hirse aller Art, ausgenommen
Sorghum
Sorghum
Triticale
Anderes Getreide
Mehl von Weizen und Mengkorn
Mehl von Roggen
Grobgrieß und Feingrieß
von Hartweizen

Grobgrieß und Feingrieß
von Weichweizen

125,54
175,88 (') O
110,50 (*)
126,02
106,00

102,17 (2) (3)
0

62,47 (4)
1 17,1 1 («)
0
o o

190,34
168,66

287,02

204,63

(') Für Hartweizen mit Ursprung in Marokko, der unmittelbar von
diesem Land in die Gemeinschaft befördert wird, wird die Abschöp
fung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

(2) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 486/85 werden keine Abschöp
fungen bei der Einfuhr von Erzeugnissen mit Ursprung in den
Staaten in Afrika , im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean
oder in den überseeischen Ländern und Gebieten in die französi
schen überseeischen Departements erhoben .

(3) Für Mais mit Ursprung in den AKP oder den ÜLG wird die
Abschöpfung bei der Einfuhr in die Gemeinschaft um 1,81 ECU je
Tonne verringert.

(4) Für Hirse und Sorghum mit Ursprung in den AKP oder den ÜLG
wird die Abschöpfung bei der Einfuhr in die Gemeinschaft um 50 %
verringert .

(*) Für Hartweizen und Kanariensaat, die in der Türkei erzeugt und
unmittelbar aus diesem Land in die Gemeinschaft befördert worden
sind, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

(6) Die zu erhebende Abschöpfung auf Roggen, der vollständig in der
Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem Land in die Gemein
schaft befördert wurde, wird durch die Verordnungen (EWG) Nr.
1180/77 des Rates und (EWG) Nr. 2622/71 der Kommission
bestimmt.

Q Bei der Einfuhr von Erzeugnissen der Tarifstelle 10.07 D I (Triticale)
wird die Abschöpfung von Roggen erhoben .
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VERORDNUNG (EWG Nr. 3284/85 DER KOMMISSION
vom 25 . November 1985

zur Festsetzung der Prämien, die den Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl
und Malz hinzugefügt werden

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1018/84 (2), insbesondere auf Artikel 15
Absatz 6,

gestützt auf die Verordnung Nr. 129 des Rates über den
Wert der Rechnungseinheit und die im Rahmen der
gemeinsamen Agrarpolitik anzuwendenden Umrech
nungskurse (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2543/73 (4), insbesondere auf Artikel 3 ,

gestützt auf die Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Prämien , die den Abschöpfungen für Getreide und
Malz hinzugefügt werden , sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2160/85 (*) und die später zu ihrer Änderung
erlassenen Verordnungen festgesetzt worden .

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsrege
lung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :

— für die Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Koeffi

zienten gemäß Artikel 2b Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 974/71 (6), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 855/84 Q,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz, der
sich auf das arithmetische Mittel der Wechselkurse in
Höhe jeder dieser Währungen stützt und während
eines bestimmten Zeitraums für die Währungen der
Gemeinschaft entsprechend vorhergehendem Gedan
kenstrich und nach Maßgabe des vorgenannten Koef
fizienten festgestellt wird .

Diese Wechselkurse sind die am 22. November 1985 fest
gestellten Kurse .

Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif
Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit geltenden
Prämien, die den Abschöpfungen hinzugefügt werden ,
wie im Anhang dieser Verordnung angegeben geän
dert —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Prämien, die den nach Artikel 15 der Verordnung
(EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten Abschöp
fungen für Einfuhren von Getreide und Malz hinzuzu
fügen sind, sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26 . November 1985 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 25 . November 1985

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 107 vom 19 . 4. 1984, S. 1 .
O ABl . Nr. 106 vom 30 . 10 . 1962, S. 2553/62.
(4) ABl . Nr. L 263 vom 19 . 9 . 1973, S. 1 .
h ABl . Nr. L 203 vom 1 . 8 . 1985, S. 11 .

(«) ABl . Nr. L 106 vom 12. 5 . 1971 , S. 1 .
O ABl . Nr. L 90 vom 1 . 4. 1984, S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 25 . November 1985 zur Festsetzung der Prämien , die
den Einfuhrabschöpfungen für Getreide , Mehl und Malz hinzugefügt werden

A. Getreide und Mehl

(ECU/ Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
laufender
Monat
11

1 . Term.

12

2. Term .

1

3 . Term .

2

10.01 BI Weichweizen und Mengkorn 0 9,48 9,48 9,48
10.01 B II Hartweizen 0 3,36 3,36 1,12
10.02 Roggen 0 0 0 0

10.03 Gerste 0 0 0 0

10.04 Hafer 0 0 0 0

10.05 B Mais , anderer als Hybridmais zur Aussaat 0 0 0 0,17

10.07 A Buchweizen 0 0 0 0

10.07 B Hirse aller Art, ausgenommen Sorghum 0 0 0 13,94
10.07 C Sorghum 0 0 0 0

10.07 D Anderes Getreide 0 0 0 0

11.01 A Mehl von Weizen und Mengkorn 0 13,28 13,28 13,28

B. Malz

(ECU/ Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
laufender
Monat
11

1 . Term.

12

2. Term.

1

3 . Term .

2

4. Term .

3

11.07 AI (a) Malz aus Weizen, ungeröstet, in Form von Mehl 0 16,87 16,87 16,87 16,87

11.07 AI (b) Malz aus Weizen , ungeröstet, außer in Form von
Mehl 0 12,61 12,61 12,61 12,61

11.07 All (a) Malz, anderes als aus Weizen, ungeröstet, in Form
von Mehl 0 0 0 0 0

1 1.07 A II (b) Malz , anderes als aus Weizen , ungeröstet, außer in
Form von Mehl 0 0 0 0 0

11.07 B Malz , geröstet 0 0 0 0 0
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VERORDNUNG (EWG Nr. 3285/85 DER KOMMISSION
vom 22. November 1985

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 484/85 über die Aufteilung der für
bestimmte Erzeugnisse mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika

festgesetzten Einfuhrkontingente

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 349/84 des Rates
vom 6. Februar 1984 betreffend die Aufhebung von Zoll
zugeständnissen und die Erhöhung der Zölle des
Gemeinsamen Zolltarifs für die Einfuhr bestimmter
Erzeugnisse mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von
Amerika und die Einführung mengenmäßiger Beschrän
kungen für andere Erzeugnisse mit Ursprung in diesem
Land ('), geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
483/85 (2), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit Verordnung (EWG) Nr. 484/85 der Kommission (3)
wurden die für bestimmte Erzeugnisse mit Ursprung in
den Vereinigten Staaten von Amerika festgelegten
Einfuhrkontingente in zwei Teile unterteilt, von denen
der erste auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt wird und der
zweite eine Gemeinschaftsreserve bildet.

Nach Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 484/85 ist die
Reserve spätestens am 1 . Dezember 1985 aufzuteilen .
Dadurch wird nicht die Möglichkeit beeinträchtigt, die
Aufteilung zwischen den Mitgliedstaaten später noch zu

berichtigen, insbesondere um einen eventuellen plötz
lichen Bedarf, der in bestimmten Mitgliedstaaten
auftreten könnte, zu befriedigen oder damit die Wirkung
der Maßnahme innerhalb der Grenzen des angestrebten
Ziels bleibt.

Bei dieser Gelegenheit sollte eine Anpassung der Auftei
lung bestimmter Kontingente nach Maßgabe des Bedarfs,
insbesondere angesichts der bis zum 30. September 1985
erfolgten Einfuhren, vorgenommen werden .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für die
Verwaltung der Kontingente —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der Anhang zu der Verordnung (EWG) Nr. 484/85 erhält
die Fassung des Anhangs zu dieser Verordnung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Dezember 1985 in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1 . November 1985.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 22. November 1985

Für die Kommission

Willy DE CLERCQ

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 40 vom 11 . 2. 1984, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 59 vom 27. 2. 1985, S. 14 .
3) ABl . Nr. L 59 vom 27. 2. 1985, S. 18 .



Nr. L 315/6 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 26. 11 . 85

ANHANG

(in 1 000 ECU)

NIMEXE-Kennziffer Gemeinschafts
kontingent

Aufteilung nach Mitgliedstaaten
Reserve

D F I BNL UK IRL DK GR

29.01-71 29 886 1 916 4 896 11 693 10 164 670 3 — 544

39.02-09, 11 , 12 9 014 1 454 556 1 997 1 027 3 568 150 191 41 —

93.04-20, 30, 41 , 49, 60 5 463 875 2 865 607 400 441 9 139 127 —

97.06-10 2 962 664 81 34 160 2 000 5 17 1 —

97.06-33, 34 4 122 2 580 599 559 284 100 — — — —
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3286/85 DER KOMMISSION
vom 25 . November 1985

zur Festsetzung der Beträge, die den anerkannten Organisationen und Vereini
gungen der Olivenölerzeuger für das Wirtschaftsjahr 1985/86 zu zahlen sind

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates
vom 22. September 1966 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Fette ('), zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 231 /85 (2), insbe
sondere auf Artikel 20d Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 20d der Verordnung Nr. 136/66/EWG
wird ein gewisser Prozentsatz der Erzeugungsbeihilfe
einbehalten, um zur Finanzierung der Tätigkeiten der
Erzeugerorganisationen und ihrer Vereinigungen zu
dienen .

Nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
3061 /84 der Kommission vom 31 . Oktober 1984 mit
Durchführungsbestimmungen zur Beihilferegelung für
die Erzeugung von Olivenöl (3) werden die den Erzeuger
organisationen und Vereinigungen zu zahlenden Beträge
ab dem Wirtschaftsjahr 1985/86 vor Beginn jedes Wirt
schaftsjahres aufgrund der gewonnenen Erfahrung und
nach Maßgabe der Veranschlagung der aufzuteilenden
Gesamtsumme festgesetzt. Für das Wirtschaftsjahr
1985/86 wurde der einzubehaltende Betrag mit der
Verordnung (EWG) Nr. 1502/85 des Rates (4) in derselben
Höhe festgesetzt wie im Vorjahr. In Anbetracht der
Erzeugungsvorausschätzungen und der gesammelten
Erfahrungen empfiehlt es sich, die betreffenden Beträge
unverändert beizubehalten .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Fette —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Für das Wirtschaftsjahr 1985/86 und für jeden Mitglied
staat im Rahmen des Betrages, der sich aus dem Abzug
von der in Artikel 20d der Verordnung Nr. 136/66/EWG
genannten Beihilfe ergibt,
a) wird die in Artikel 1 1 Absatz 1 Buchstabe . a) der
Verordnung (EWG) Nr. 2261 /84 des Rates (^ genannte
Summe auf 2 ECU je Mitglied der Erzeugerorganisa
tionen, aus denen jede Vereinigung besteht, festge
setzt ;

b) erhalten die Erzeugerorganisationen für jede gemäß
Artikel 6 Absatz 1 zweiter Gedankenstrich der Verord
nung (EWG) Nr. 2261 /84 durchgeführte Kontrolle der
Anbaumeldungen 80 ECU ; falls die Kontrolle
Ölbaumflächen von mehr als 3, 10 und 30 ha betrifft,
wird dieser Betrag um 50, 100 bzw. 150 ECU erhöht ;

c) wird der Rest des Abzugs von der in Artikel 20d der
Verordnung Nr. 136/66/EWG genannten Beihilfe
nach Maßgabe der Anzahl der von den Erzeugferorga
nisationen geprüften Beihilfeanträge auf diese Organi
sationen aufgeteilt.

Unbeschadet des Artikels 11 Absatz 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 2261 /84 gilt folgendes : Hat eine Vereinigung,
nachdem sie alle ihre in der Gemeinschaftsregelung
vorgesehenen Aufgaben durchgeführt hat, die Summe, die
sich aus der Finanzierung gemäß Buchstabe a) ergibt,
nicht vollständig aufgebraucht, so muß sie die Restsumme
auf die Erzeugerorganisationen, aus denen sie besteht,
nach Maßgabe der Anzahl der Mitglieder dieser Organisa
tionen aufteilen .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 25. November 1985
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(■) ABl . Nr. 172 vom 30 . 9 . 1966, S. 3025/66.
(2) ABl . Nr. L 26 vom 31 . 1 . 1985, S. 12 .
(3) ABl . Nr. L 288 vom 1 . 11 . 1984, S. 52.
(4) ABl . Nr. L 151 vom 10 . 6 . 1985, S. 27 . O ABl . Nr. L 208 vom 3 . 8 . 1984, S. 3 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3287/85 DER KOMMISSION
vom 25 . November 1985

zur zweiten Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2858/85 über den Verkauf von
Schweinefleisch, das gemäß den Verordnungen (EWG) Nr. 772/85 , (EWG) Nr.
978/85 und (EWG) Nr. 1477/85 von der belgischen Interventionsstelle gelagert

wird

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Schweinefleisch ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 2966/80 (2), insbesondere auf
Artikel 20 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Verordnung (EWG) Nr. 2858/85 der Kommission (3),
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3083/85 (4),
sieht für den Verkauf von Fleisch, das gemäß den Verord
nungen (EWG) Nr. 772/85, (EWG) Nr. 978/85 und
(EWG) Nr. 1477/85 von der belgischen Interventions
stelle gelagert wird, eine gekoppelte Regelung für den
Verkauf durch Ausschreibung und den anschließenden
Verkauf zum Festpreis vor. Die derzeitigen Vorschriften
ermöglichen es den Betreffenden nicht, für in
bestimmten Lagerhäusern eingelagerte Partien ein
Angebot oder einen Kaufantrag zu unterbreiten . Im
Hinblick auf eine Beschleunigung des Verkaufs ist den
Käufern diese Möglichkeit zu geben .
Der Bieter beim Verkauf durch Ausschreibung oder der
Antragsteller beim Verkauf zum Festpreis muß, wie es
beim Verkauf von Interventionsfleisch üblich ist, erklären,
daß er auf jede Beanstandung gegenüber der Interven
tionsstelle betreffend die Qualität und die Merkmale der
ihm zugewiesenen Erzeugnisse verzichtet.
Artikel 2 der Verordnungen (EWG) Nr. 2121 /85 der
Kommission ^ und (EWG) Nr. 2122/85 der Kommis
sion (6) über den Ankauf von Schweinefleisch, das zuvor
privat eingelagert war im Rahmen der außergewöhnlichen
Marktstützungsmaßnahmen durch die belgische Interven
tionsstelle, sieht vor, daß jeder Verlust, der der Unzuläng
lichkeit oder Unangemessenheit der Behandlung, des
Einfrierens oder der Lagerung des genannten Fleisches
zuzuschreiben ist, zu Lasten des Einlagerers geht.
Die Qualitätsmängel können auch von einer Alterung des
Fleisches durch verlängerte Einlagerung über den
anfänglich vorgesehenen Zeitraum hinaus stammen.
Wegen der Besonderheit dieser Einlagerung ist die
Verpflichtung des künftigen Käufers, auf jede Beanstan
dung betreffend die verborgenen Mängel der Qualität und
Merkmale des Erzeugnisses, das ihm zugewiesen werden
wird, gegenüber der belgischen Interventionsstelle zu

verzichten, zu streichen sowie das in diesem Fall anzu
wendende Verfahren festzulegen .
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Schweinefleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 2858/85 wird wie folgt geän
dert :

1 . Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c) und Artikel 9 Absatz 2
Buchstabe c) erhalten folgende Fassung :
„c) eine Beschreibung des Erzeugnisses unter Angabe

des verwendeten Genußtauglichkeitsstempels
sowie die Menge, für die das Angebot eingereicht
wurde, und, sofern gewünscht, das Lagerhaus, in
dem das Erzeugnis eingelagert ist

2 . Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe e) und Artikel 9 Absatz 2
Buchstabe d) werden gestrichen .

3 . Folgender Artikel 18a wird eingefügt :
„Artikel 18a
( 1 ) Wird binnen sechs Wochen nach der Über
nahme durch den Käufer und binnen 48 Stunden
nach dem Auftauen des Erzeugnisses von dem Käufer
festgestellt und von den zuständigen belgischen
Behörden bestätigt, daß dieses nicht mehr für die
menschliche Ernährung geeignet ist, wird der
Verkaufspreis dem Käufer von der belgischen Inter
ventionsstelle für die betreffende Partie oder Menge
erstattet . Die in Artikel 13 genannte Kaution für die
Verarbeitung und den Absatz wird dementsprechend
freigegeben .
(2) Die als für die menschliche Ernährung unge
eignet eingestuften Erzeugnisse werden unter Aufsicht
der belgischen tierärztlichen Dienststellen gesammelt
und vernichtet.

(3) Die zuständigen belgischen Behörden stellen die
Ursache des Qualitätsmangels des betreffenden
Erzeugnisses fest und wenden sich gegebenenfalls
gegen den ursprünglichen Einlagerer.
Sie setzen die Kommission mindestens alle 14 Tage
über die Anwendung dieses Artikels in Kenntnis,
gegebenenfalls unter Angabe der Art und Menge des
betreffenden Erzeugnisses sowie der Woche des
Beginns seiner Einlagerung."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft .

(') ABl . Nr. L 282 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 307 vom 18 . 11 . 1980, S. 5 .
(3) ABl . Nr. L 274 vom 15. 10 . 1985, S. 22.
(4) ABl . Nr. L 294 vom 6 . 11 . 1985, S. 17 .
O ABl . Nr. L 198 vom 30 . 7 . 1985, S. 20 .
I6) ABl . Nr. L 198 vom 30 . 7 . 1985, S. 25 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 25 . November 1985

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3288/85 DER KOMMISSION
vom 25 . November 1985

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Weiß - und Rohzucker

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1809/85 enthaltenen Bestimmungen auf die Angaben,
von denen die Kommission Kenntnis hat, führt zu einer
Änderung der gegenwärtig gültigen Abschöpfungen wie
im Anhang zu dieser Verordnung angegeben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1785/81 genannten Abschöpfungen auf Rohzucker der
Standardqualität und auf Weißzucker sind im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26 . November 1985 in Kraft.

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30 . Juni 1981 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Zucker ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1482/85 (2), insbesondere auf Artikel 16 Absatz
8 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die bei der Einfuhr von Weißzucker und Rohzucker zu
erhebenden Abschöpfungen wurden mit der Verordnung
(EWG) Nr. 1809/85 (3), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 3281 /85 (4), festgesetzt.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 25 . November 1985

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 177 vom 1 . 7 . 1981 , S. 4.
(2) ABl . Nr. L 151 vom 10 . 6 . 1985, S. 1 .
(3) ABl . Nr. L 169 vom 29 . 6 . 1985, S. 77 .
(4) ABl . Nr. L 314 vom 23 . 11 . 1985, S. 20 .

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 25 . November 1985 zur Festsetzung der Einfuhrab
schöpfungen für Weiß - und Rohzucker

(ECU/100 kg)

Nummer
des

Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung Abschöpfungs
betrag

17.01 Rüben- und Rohrzucker, fest :

A. Weißzucker ; Zucker, aromatisiert oder gefärbt
B. Rohzucker

46,20
41,42 (')

(') Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v. H. Wenn der Rendement
wert des eingeführten Rohzuckers von 92 v . H. abweicht, wird der nach den Bestimmungen des
Artikels 2 der Verordnung (EWG) Nr. 837/68 berechnete Abschöpfungsbetrag angewandt.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 18 . November 1985

zur Einführung von Maßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung der Maul
und Klauenseuche

(85/51 1 /EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 43
und 100,

auf Vorschlag der Kommission ('),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Eine der Aufgaben der Gemeinschaft im Veterinärbereich
ist die Verbesserung des Gesundheitszustands des Viehbe
stands, um eine bessere Wirtschaftlichkeit der Tierhaltung
zu sichern .

Die Maul- und Klauenseuche kann sehr rasch das
Ausmaß einer Seuche annehmen, die eine Sterblichkeits
rate und Störungen zur Folge hat, welche die Wirtschaft
lichkeit aller Wiederkäuer- und Schweinehaltungen in
hohem Maße gefährden können.

Sobald der Verdacht des Ausbruchs der Krankheit besteht,
sind Vorkehrungen zu treffen, die unmittelbar nach
Bestätigung des Auftretens eine unverzügliche und wirk
same Bekämpfung ermöglichen . Diese Bekämpfung muß
von den zuständigen Behörden abgestuft werden, je
nachdem, ob ein Land auf seinem gesamten Gebiet oder
einem Teil desselben eine Politik der prophylaktischen
Impfung durchführt oder nicht. Unter bestimmten Bedin

gungen können die Mitgliedstaaten, die eine solche
Politik durchführen, die Befreiung von der Schlachtung
solcher Tiere, die einen ausreichenden Immunschutz
gegen den Maul - und Klauenseuchevirus besitzen,
zulassen .

Es muß daher alles getan werden, um eine Ausbreitung
der Krankheit zu verhindern . Als vorbeugende
Maßnahme müssen der Viehverkehr und die Verwendung
von seuchenverdächtigen Erzeugnissen streng überwacht
werden ; gegebenenfalls müssen Impfungen vorge
nommen werden .

Krankheitsdiagnose und Typenbeschreibung des betref
fenden Virus müssen unter der Aufsicht der zuständigen
Laboratorien erfolgen, die durch ein von der Gemein
schaft bestimmtes Bezugslaboratorium koordiniert
werden .

Der im Falle der Sofortimpfung verwendete Impfstoff
muß auf seine Wirksamkeit und Unschädlichkeit unter
sucht werden ; die Koordinierung obliegt einem von der
Gemeinschaft bestimmten Spezialinstitut. Gegen das
Auftreten von Typen oder Varianten des Krankheitsvirus,
gegen die die in der Gemeinschaft üblichen Impfstoffe
keinen ausreichenden Schutz bieten, sind besondere koor
dinierte Maßnahmen zu treffen . Zu diesem Zweck
erscheint die Erstellung mehrjähriger Impfpläne durch
die Staaten, die die Impfung durchführen, erforderlich ;
diese Impfpläne werden auf Gemeinschaftsebene über
prüft und gegebenenfalls koordiniert.

Es ist ein Verfahren vorzusehen, durch das eine enge
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der
Kommission herbeigeführt wird.

Die mit dieser Richtlinie eingeführte Regelung hat
versuchsweisen Charakter und muß anhand der Entwick
lung der Lage überprüft werden —

(') ABl . Nr. C 248 vom 22. 9 . 1982, S. 3 .
(2) ABl . Nr. C 242 vom 12. 9 . 1983, S. 128 .
(3) ABl . Nr. C 77 vom 21 . 3 . 1983, S. 5 .
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HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Diese Richtlinie legt Mindestmaßnahmen der Gemein
schaft zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche fest,
die bei Auftreten der Seuche zu ergreifen sind, und zwar
unabhängig davon , durch welchen Virustyp sie hervorge
rufen wird, sowie unbeschadet der für den innergemein
schaftlichen Handelsverkehr geltenden Gemeinschaftsbe
stimmungen .

Diese Richtlinie berührt nicht die Politik der Mitglied
staaten für prophylaktische Impfungen.

Artikel 2

Für diese Richtlinie gelten, soweit erforderlich, die
Begriffsbestimmungen in Artikel 2 der Richtlinie
64/432/EWG (>).
Darüber hinaus bedeutet

a) Tier der empfänglichen Arten : in einem Betrieb
vorhandenes Haus- und Wildtier der Gattungen
Wiederkäuer oder Schweine ;

b) empfängliches Tier : Tier der empfänglichen Arten,
das nicht geimpft ist oder das zwar geimpft ist, dessen
Immunschutz die zuständige Behörde aber für unzu
reichend hält ;

c) an Maul- und Klauenseuche erkranktes Tier : Tier der
empfänglichen Arten, an dem
— klinische Symptome oder Post-mortem-Verände
rungen, die auf Maul - und Klauenseuche schließen
lassen, festgestellt worden sind, oder

— das Vorliegen von Maul- und Klauenseuche
aufgrund einer Laboruntersuchung amtlich festge
stellt worden ist ;

d) maul- und klauenseuchenverdächtiges Tier : Tier der
empfänglichen Arten, das klinische Symptome oder
Post-mortem-Veränderungen aufweist, die Maul- und
Klauenseuche vermuten lassen ;

e) ansteckungsverdächtiges Tier : Tier der empfänglichen
Arten, von dem aufgrund epizootologischer Nachfor
schungen anzunehmen ist, daß es mit dem Maul- und
Klauenseuchevirus direkt oder indirekt in Berührung
gekommen ist.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß der Verdacht
auf Maul- und Klauenseuche oder das Vorliegen von
Maul - und Klauenseuche gemäß der Richtlinie
82/894/EWG (2) unverzüglich der zuständigen Behörde
gemeldet wird .

Artikel 4

( 1 ) Befinden sich in einem Betrieb ein oder mehrere
maul- und klauenseuchenverdächtige Tiere, so tragen die
Mitgliedstaaten dafür Sorge, daß unverzüglich die

amtlichen Untersuchungsmaßnahmen durchgeführt
werden, um das Vorliegen der Seuche zu bestätigen oder
zu entkräften, und insbesondere, daß der amtliche Tier
arzt geeignete Proben für Laboruntersuchungen entnimmt
oder entnehmen läßt.

Unmittelbar nach Eingang der Verdachtsmeldung unter
stellt die zuständige Behörde den Betrieb der amtlichen
Überwachung und ordnet insbesondere an , daß
— eine Zählung aller Tiere der empfänglichen Arten
durchgeführt und bei jeder Tierart die Zahl der
kranken, verendeten, seuchenverdächtigen und anstek
kungsverdächtigen Tiere angegeben wird . Die
während der Verdachtsperiode geborenen oder veren
deten Tiere sind zu erfassen, damit die Zählung auf
dem neuesten Stand gehalten wird. Die Zählungs
daten sind der zuständigen Behörde auf Verlangen
vorzulegen und können bei jedem Kontrollbesuch
überprüft werden ;

— sämtliche Tiere der empfänglichen Arten des Betriebs
in ihren jeweiligen Stallungen oder an anderen Orten,
die ihre Isolierung ermöglichen, gehalten werden ;

— kein Tier der empfänglichen Arten in den Betrieb
verbracht oder aus diesem entfernt wird ;

— außer mit Genehmigung der zuständigen Behörde
Tiere anderer Arten weder in den Betrieb verbracht
noch aus diesem entfernt werden ;

— außer mit Genehmigung der zuständigen Behörde
weder Fleisch oder Tierkörper der empfänglichen
Arten noch Futtermittel , Geräte, Gegenstände oder
sonstige Materialien wie Wolle, Dung und Abfälle, die
die Maul- und Klauenseuche übertragen können, aus
dem Betrieb entfernt werden ;

— keine Milch den Betrieb verläßt. Bereitet die Lagerung
der Milch im Betrieb Schwierigkeiten, so kann die
zuständige Behörde die Genehmigung erteilen, daß
die Milch aus dem Betrieb unter tierärztlicher
Aufsicht in einen Bearbeitungsbetrieb verbracht wird,
um dort einer Hitzebehandlung zur Abtötung der
Viren unterzogen zu werden ;

— Personen den Betrieb nur mit Genehmigung der
zuständigen Behörde betreten oder verlassen ;

— Fahrzeuge nur mit Genehmigung der zuständigen
Behörde zu Bedingungen, die eine Weiterverbreitung
des Virus verhindern, in den Betrieb verbracht oder
aus diesem entfernt werden ;

— beim Verbringen und Verlassen des Betriebs und der
Ställe von Tieren der empfänglichen Arten geeignete
Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt werden ;

— Nachforschungen zur Epizootiologie gemäß den Arti
keln 7 und 8 angestellt werden .

(2) Die zuständige Behörde kann die in Absatz 1 vorge
sehenen Maßnahmen auf Betriebe in der unmittelbaren
Umgebung ausweiten , falls aufgrund ihrer Lage, der Orts
beschaffenheit oder des Kontakts mit Tieren des seuchen
verdächtigen Betriebs ein Ansteckungsverdacht besteht.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten
Maßnahmen werden erst aufgehoben, wenn der Verdacht
auf Maul- und Klauenseuche amtlich entkräftet worden
ist.

(') ABl . Nr. 121 vom 29 . 7 . 1964, S. 1977/64.
0 ABl . Nr. L 378 vom 31 . 12. 1982, S. 58 .



26 . 11 . 85 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 315/ 13

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die zuständige
Behörde folgendes veranlaßt, sobald die Bestätigung
vorliegt, daß sich eines oder mehrere der in Artikel 2
Buchstaben c) genannten Tiere in einem Betrieb
befinden :

1 . Der amtliche Tierarzt hat geeignete Probeentnahmen
für die Untersuchungen durch das im Anhang
genannte Laboratorium vorzunehmen oder vornehmen
zu lassen, sofern diese Probeentnahmen und Untersu
chungen nicht schon gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unter
absatz 1 während des Verdachtszeitraums stattgefunden
haben .

2. Zusätzlich zu den in Artikel 4 Absatz 1 genannten
Maßnahmen sind unverzüglich folgende Maßnahmen
zu treffen :

a) In Mitgliedstaaten oder Regionen, in denen die

10 durchgeführten Reinigung und Desinfektion
wieder in den Betrieb verbracht werden ;

— es sind Nachforschungen zur Epizootiologie
gemäß den Artikeln 7 und 8 anzustellen ;

b) in Mitgliedstaaten oder Gebieten mit Impfpolitik
nach Maßgabe von Artikel 1 4 :

i) — Alle Tiere der empfänglichen Arten des
Betriebs sind unter amtlicher Kontrolle zu
töten oder zu beseitigen . Die Mitgliedstaaten
treffen bei der Tötung und der Beseitigung
der Tiere die erforderlichen Maßnahmen,
um jedes Risiko der Persistenz und der
Verbreitung des Maul- und Klauenseuchen
virus und schädliche Auswirkungen auf die
Umwelt auszuschließen ; insbesondere wenn
nicht an Ort und Stelle getötet wird, muß
der Transport der Tiere in besonders ausge
statteten Fahrzeugen erfolgen, so daß jede
Gefahr einer Verbreitung des Maul- und
Klauenseuchenvirus vermieden wird ;

— ist der Virustyp, der Virussubtyp oder die
Virusvariante bestimmt oder läßt sich
anhand von Informationen und epizootolo
gischen Daten feststellen, daß die verwen
deten Impfstoffe eine verläßliche Immunität
bei dem betreffenden Virustyp, Virusun
tertyp bzw. der betreffenden Virusvariante
gewährleisten, so können die Mitgliedstaaten
— die Tötung und Beseitigung auf die
empfänglichen Tiere beschränken ;

— zulassen, daß das Fleisch und die Milch
von Tieren, die weder von Maul- und

N 7
Klauenseuche befallen noch maul- lind
klauenseucheverdächtig sind, unter tier
ärztlicher Aufsicht einer Hitzebehand
lung unterzogen werden .

ii) Gleichzeitig mit den Maßnahmen nach Ziffer i)
ist eine Impfung oder Wiederimpfung der
verbleibenden Tiere gemäß Artikel 13 Absatz 1
durchzuführen .

iii) Die Maßnahmen nach Buchstabe a) dritter,
vierter und fünfter Gedankenstrich sowie —
außer im Falle der unter Ziffer i) vorgesehenen
Hitzebehandlung — die Maßnahmen nach
Buchstabe a) sechster Gedankenstrich finden
entsprechende Anwendung.

3 . Nummer 1 findet keine Anwendung, wenn ein Sekun
därseuchenherd auftritt, der epizootologisch mit einem
Primärseuchenherd in Verbindung steht, für den
bereits Untersuchungen vorgenommen wurden .

4. Die zuständige Behörde kann die unter Nummer 1
vorgesehenen Maßnahmen auf Betriebe in der unmit
telbaren Umgebung ausweiten, wenn aufgrund ihrer
Lage, Ortsbeschaffenheit oder des Kontakts mit den
Tieren des seuchenbefallenen Betriebs ein Anstek
kungsverdacht besteht.

Impfung untersagt ist :
— Alle Tiere der empfänglichen Arten des Betriebs
sind unverzüglich unter amtlicher Aufsicht an
Ort und Stelle so zu töten, daß jede Gefahr
einer Ausbreitung des Maul- und Klauenseuche
virus vermieden wird ;

— nach dem Töten sind die Tiere unter amtlicher
Aufsicht so zu beseitigen, daß jede Gefahr einer
Ausbreitung des Maul- und Klauenseuchevirus
vermieden wird ;

— Fleisch von Tieren der empfänglichen Arten,
die von dem Betrieb stammen und in der Zeit
zwischen der vermutlichen Einschleppung der
Seuche in den Betrieb und der Anwendung der
amtlichen Maßnahmen geschlachtet wurden, ist
soweit wie möglich ausfindig zu machen und
unter amtlicher Aufsicht so zu beseitigen, daß
jede Gefahr einer Ausbreitung des Maul- und
Klauenseuchevirus vermieden wird ;

— im Betrieb verendete Tiere der empfänglichen
Arten sind unter amtlicher Aufsicht so zu besei
tigen, daß jede Gefahr einer Ausbreitung des
Maul- und Klauenseuchevirus vermieden wird ;

— alle Stoffe nach Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2
fünfter Gedankenstrich sind so zu behandeln
oder zu beseitigen, daß das gegebenenfalls
vorhandene Maul- und Klauenseuchevirus
vernichtet wird ; diese Behandlung ist nach
Weisung des amtlichen Tierarztes durchzu
führen ;

— Milch und Milchprodukte sind so zu beseitigen,
daß jede Gefahr einer Verbreitung des Maul
und Klauenseuchevirus vermieden wird ;

— nach Entfernung der Tiere der empfänglichen
Arten und der in Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz
2 fünfter Gedankenstrich genannten Gegen
stände und Materialien sind die Ställe, ihre
Zugänge sowie die zur Beförderung benutzten
Fahrzeuge und sämtliche möglicherweise konta
minierten Geräte oder sonstigen Gegenstände
gemäß Artikel 10 zu reinigen und zu desinfi
zieren ;

-— Tiere der empfänglichen Arten dürfen frühe
stens 21 Tage nach Abschluß der gemäß Artikel
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Artikel 6

( 1 ) Bei Betrieben mit zwei oder mehr gesonderten
Produktionseinheiten kann die zuständige Behörde für
gesunde Produktionseinheiten eines befallenen Betriebes
von den Erfordernissen des Artikels 5 Nummer 2
Buchstabe a) erster und zweiter Gedankenstrich und
Buchstabe b) Ziffer i) abweichen, sofern der amtliche
Tierarzt bestätigt hat, daß die betreffenden Produktions
einheiten aufgrund ihrer Struktur, ihres Umfangs und
ihrer Funktionen in bezug auf Unterbringung, Haltung
und Fütterung völlig gesonderte Einheiten darstellen, so
daß sich das Maul- und Klauenseuchenvirus nicht von
einer Produktionseinheit auf die andere ausbreiten kann.

Dieselben Maßnahmen und die Möglichkeit der Abwei
chung von den Anforderungen des Artikels 5 Nummer 2
Buchstabe a) sechster Gedankenstrich können auf Milch
produzierende Betriebe ausgedehnt werden, vorausgesetzt,
daß zusätzlich das Melken jeder Einheit völlig getrennt
ausgeführt wird.

(2) Bei Anwendung von Absatz 1 erlassen die Mitglied
Staaten dazu die Durchführungsbestimmungen entspre
chend den gewährten tiergesundheitlichen Schutzgaran
tien . Sie unterrichten die Kommission hiervon .

(3) Nach dem Verfahren des Artikels 16 kann
beschlossen werden, die in Absatz 2 genannten
Maßnahmen zu ändern, um sie mit den von den Mitglied
staaten erlassenen Maßnahmen zu koordinieren .

Artikel 7

Die epizootologischen Nachforschungen beziehen sich
auf

— den Zeitraum, während dessen die Maul- und Klauen
seuche bereits im Betrieb vorhanden gewesen sein
kann, bevor sie gemeldet oder vermutet wurde ;

— die mögliche Infektionsquelle der im Betrieb aufgetre
tenen Maul - und Klauenseuche und die Ermittlung
anderer Betriebe mit Tieren der empfänglichen Arten,
die aus derselben Quelle angesteckt worden sein
können ;

— Personen oder Fahrzeuge sowie alle Stoffe nach
Artikel 4 Absatz 1 zweiter Unterabsatz fünfter Gedan
kenstrich, die das Maul- und Klauenseuchevirus aus
den oder in die betreffenden Betriebe verschleppt
haben könnten .

Artikel 8

( 1 ) a) Betriebe, aus denen nach der Feststellung oder der
auf gesicherten Erkenntnissen beruhenden Ansicht
des amtlichen Tierarztes die Maul- und Klauen
seuche in einen Betrieb im Sinne des Artikels 4
durch Personen , Tiere oder Fahrzeuge oder auf
andere Weise eingeschleppt worden sein kann, und
Betriebe, in welche nach der Feststellung oder der
auf gesicherten Erkenntnissen beruhenden Ansicht
des amtlichen Tierarztes die Seuche in gleicher
Weise aus einem Betrieb im Sinne des Artikels 4

eingeschleppt worden sein kann, werden der
amtlichen Überwachung nach Artikel 4 unterstellt ;
diese ist erst dann aufzuheben, wenn der Verdacht
auf Maul- und Klauenseuche in bezug auf den in
Artikel 4 erwähnten Betrieb amtlich widerlegt
worden ist,

b) Betriebe, aus denen nach der Feststellung oder der
auf gesicherten Erkenntnissen beruhenden Ansicht
des amtlichen Tierarztes die Maul- und Klauen
seuche in einen Betrieb im Sinne des Artikels 5
durch Personen, Tiere oder Transportfahrzeuge
oder auf andere Weise eingeschleppt worden sein
kann, werden der amtlichen Überwachung im
Sinne des Artikels 4 unterworfen .

c) Betriebe, in die nach der Feststellung oder der auf
gesicherten Erkenntnissen beruhenden Ansicht des
amtlichen Tierarztes die Maul- und Klauenseuche
aus einem Betrieb im Sinne des Artikels 5 durch
Personen, Tiere oder Fahrzeuge oder auf andere
Weise eingeschleppt worden sein kann, werden
den Bestimmungen des Artikels 4 unterworfen .

(2) Wurde auf einen Betrieb Absatz 1 angewandt, so
untersagt die zuständige Behörde bei den Betrieben nach
Absatz 1 Buchstaben a) und b) für die Dauer von 15
Tagen und bei den Betrieben nach Absatz 1 Buchstabe c)
für die Dauer von 21 Tagen die Entfernung von Tieren
aus dem Betrieb, es sei denn, sie werden zur unverzüg
lichen Schlachtung in einen unter amtlicher Aufsicht
stehenden Schlachtbetrieb verbracht. Vor Erteilung dieser
Genehmigung muß der amtliche Tierarzt eine Untersu
chung des Bestands vorgenommen haben, aufgrund derer
das Vorhandensein maul- und klauenseuchenverdächtiger
Tiere in dem Betrieb ausgeschlossen werden kann.

(3) Die zuständige Behörde kann in Fällen, in denen
sie der Ansicht ist, daß die Umstände es erlauben, die
Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstaben a) und b) auf
einen Teil des Betriebes und die Tiere, die sich in diesem
Teil befanden, beschränken, sofern diese Tiergruppen
dort vollkommen getrennt untergebracht waren und
getrennt gehalten und gefüttert wurden .

Artikel 9

( 1 ) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß sofort
nach der amtlichen Bestätigung der Maul- und Klauen
seuchediagnose die zuständige Behörde um den befal
lenen Betrieb eine Schutzzone mit einem Radius von
mindestens 3 km und eine Kontrollzone mit einem
Radius von mindestens 10 km bestimmt. Bei der Abgren
zung der Zonen sind natürliche Grenzen und Kontroll
möglichkeiten zu berücksichtigen .

(2) a) Innerhalb der Schutzzone gelten folgende
Vorschriften :

— Alle Betriebe mit Tieren der empfänglichen
Arten sowie die Tiere werden einer Zählung
unterworfen . Diese Betriebe sind periodisch zu
besuchen ;

— das Verbringen von Tieren der empfänglichen
Arten auf öffentlichen oder privaten Wegen
außer Betriebszugangswegen ist verboten ;
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unmittelbar in einen Schlachtbetrieb verbracht
zu werden. Diese Verbringung darf von der
zuständigen Behörde nur genehmigt werden,
nachdem aufgrund der Untersuchung der
betreffenden Tiere durch den amtlichen Tier
arzt das Vorhandensein maul- und klauenseu
cheverdächtiger Tiere ausgeschlossen werden
kann ;

— der ambulante Deckbetrieb ist verboten ;

— Tiermärkte, Tierausstellungen und sonstige
Ansammlungen von empfänglichen Tieren
sind untersagt.

b) Die Maßnahmen in der Kontrollzone bleiben noch
mindestens 30 Tage nach der Entfernung aller
Tiere aus dem Betrieb gemäß Artikel 5 und nach
dessen vorheriger Reinigung und Desinfektion
gemäß Artikel 10 in Kraft.

Artikel 10

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß

— die anzuwendenden Desinfektionsmittel und ihre
Konzentration von der zuständigen Behörde amtlich
zugelassen werden ;

— die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen nach
Weisung des amtlichen Tierarztes unter amtlicher
Überwachung erfolgen .

— Tiere der empfänglichen Arten dürfen den
Betrieb, in dem sie sich befinden, nur während
der ersten 15 Tage verlassen, um unter
amtlicher Überwachung zur unverzüglichen
Schlachtung unmittelbar in einen in dieser
Zone gelegenen Schiachbetrieb oder, sofern es
in dieser Zone keinen unter tierärztlicher
Aufsicht stehenden Schlachtbetrieb gibt, in
einen von der zuständigen Behörde
bestimmten Schlachtbetrieb verbracht zu
werden. Diese Verbringung darf von der zustän
digen Behörde nur genehmigt werden,
nachdem aufgrund der Untersuchung sämt
licher Tiere der empfänglichen Arten des
Betriebes durch den amtlichen Tierarzt das
Vorhandensein maul- und klauenseuchever
dächtiger Tiere ausgeschlossen werden kann ;

— der ambulante Deckbetrieb ist verboten ;

— die künstliche Besamung ist während der ersten
15 Tage verboten, es sei denn, sie wird vom
Inhaber des Betriebes mit Samen durchgeführt,
der sich im Betrieb befindet oder unmittelbar
von einem Besamungszentrum geliefert wird ;

— Tiermärkte, Tierausstellungen und sonstige
Ansammlungen empfänglicher Tiere
einschließlich Abholungen und Ablieferungen,
sind verboten ;

— unbeschadet der im dritten Gedankenstrich
zweiter Satz vorgesehenen Fälle ist der Trans
port von Tieren der empfänglichen Arten mit
Ausnahme des Durchgangsverkehrs über die
großen Straßen- oder Schienenverkehrsverbin
dungen untersagt.

b) Die Maßnahmen in der Schutzzone bleiben noch
mindestens 15 Tage nach Entfernung aller Tiere
der empfänglichen Arten aus dem Betrieb gemäß
Artikel 5 und nach dessen Reinigung und Desin
fektion gemäß Artikel 10 in Kraft. Die in Absatz 3
für die Kontrollzone festgelegten Maßnahmen
bleiben in der Schutzzone für die in Absatz 3
Buchstabe b) vorgesehene Dauer in Kraft.

(3) a) Innerhalb der Kontrollzone gelten folgende
Vorschriften :

— Alle Betriebe mit Tieren der empfänglichen
Arten werden einer Zählung unterworfen ;

— die Benutzung öffentlicher Wege für Tiere der
empfänglichen Arten ist untersagt, außer wenn
die Tiere auf die Weide verbracht werden ;

— das Verbringen von Tieren der empfänglichen
Arten innerhalb der Kontrollzone unterliegt
der Genehmigung der zuständigen Behörde ;

— die Tiere dürfen die Kontrollzone in den ersten
15 Tagen nicht verlassen . Zwischen dem 15 .
und dem 30. Tag dürfen sie die betreffende
Zone nur verlassen, um unter amtlicher
Überwachung zur unverzüglichen Schlachtung

Artikel 11

( 1 ) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß

— Laboruntersuchungen zum Nachweis der Maul- und
Klauenseuche von einem der im Anhang aufgeführten
einzelstaatlichen Laboratorien durchgeführt werden ;
der Anhang kann nach dem Verfahren des Artikels 1 7
geändert oder ergänzt werden . Bei diesen Laborunter
suchungen müssen erforderlichenfalls und besonders
bei erstmaligem Auftreten der Seuche der Typ und
Subtyp sowie gegebenenfalls die Variante des frag
lichen Virus festgestellt werden ; diese können, falls
erforderlich, durch ein von der Gemeinschaft
bestimmtes Bezugslabor bestätigt werden ;

— die Normen und Diagnoseverfahren in jedem
Mitgliedstaat von einem der im Anhang genannten
einzelstaatlichen Laboratorien koordiniert werden ;

— die Verbindung zwischen den einzelstaatlichen Labo
ratorien im Sinne des ersten Gedankenstrichs durch
ein von der Gemeinschaft bestimmtes Bezugslabor
gewährleistet wird.

(2) Der Rat bestimmt vor dem 1 . Januar 1987 mit
qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission das
Bezugslabor im Sinne des Absatzes 1 und legt seinen
Aufgabenbereich und die Durchführungsmodalitäten für
Absatz 1 zweiter Gedankenstrich fest.
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Artikel 12

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß
— Tiere der empfänglichen Arten, die aus dem Betrieb
verbracht werden, in dem sie sich befinden, so
gekennzeichnet werden, daß ihr Ursprungs- bzw.
Herkunftsbetrieb und ihre Verbringung rasch ermittelt
werden können. Die zuständige Behörde kann jedoch
unbeschadet von Artikel 13 der Richtlinie
80/217/EWG des Rates vom 22. Januar 1980 über
Maßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung der
klassischen Schweinepest ('), zuletzt geändert durch
die Richtlinie 84/645/EWG (2), für bestimmte Tier
arten unter bestimmten Umständen unter Berücksich
tigung der tiergesundheitlichen Lage andere Möglich
keiten zur raschen Ermittlung des Ursprungs- bzw.
Herkunftsbetriebes und der Verbringung der Tiere
zulassen . Die Einzelheiten der Kennzeichnung der
Tiere oder der Ermittlung des Ursprungs- bzw.
Herkunftsbetriebes werden von der zuständigen
Behörde festgelegt ;

— der Tiereigentümer oder -halter verpflichtet ist, der
zuständigen Behörde auf Verlangen die Angaben über
das Verbringen der Tiere in seinen Betrieb bzw. ihre
Entfernung aus seinem Betrieb zu übermitteln ;

— die mit dem Transport oder dem Handel von Tieren
der empfänglichen Arten befaßten Personen der
zuständigen Behörde die Angaben über das
Verbringen der Tiere, die sie befördert oder
vermarktet haben, machen und alle mit diesen
Angaben zusammenhängenden Auskünfte erteilen
können .

Artikel 13

( 1 ) Bei Feststellung von Maul- und Klauenseuche in
einem Betrieb können die Maßnahmen zur Bekämpfung
der Seuche dadurch ergänzt werden, daß die Tiere der
empfänglichen Arten in infektionsgefährdeten Betrieben
innerhalb eines von der zuständigen Behörde festgelegten
geographischen Gebietes geimpft werden .
(2) Im Falle des Absatzes 1 tragen die Mitgliedstaaten
dafür Sorge, daß
a) unbeschadet der Abweichung nach Artikel 5 Nummer
2 Buchstabe b) Ziffer i) zweiter Gedankenstrich sowie
unbeschadet der einzelstaatlichen Vorschriften, welche
die vorbeugende Maul - und Klauenseucheimpfung
aller oder eines Teils der Tiere der empfänglichen
Arten im gesamten Hoheitsgebiet oder einem Teil
dieses Gebietes vorsehen, die Impfung oder Wieder
impfung von Tieren der empfänglichen Arten in den
in Artikel 4 genannten Betrieben verboten wird ;

b) die Verabreichung von Serum verboten wird ;
c) der Typ des verwendeten Maul- und Klauenseu
cheimpfstoffes und die Art seiner Anwendung im
Einklang mit den nach dem Verfahren des Artikels 16
beschlossenen allgemeinen Empfehlungen steht ;

d) der verwendete Impfstoff von der zuständigen Behörde
auf der Grundlage der Kontrollen der einzelstaatlichen

Laboratorien zugelassen wird, deren Tätigkeit von dem
gemäß Artikel 14 Absatz 3 bestimmten Spezialinstitut
koordiniert wird ;

e) aüs Drittländern eingeführte Impfstoffe den
Vorschriften nach Buchstabe c) entsprechen und nach
Buchstabe d) kontrolliert werden.

Der Rat legt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der
Kommission die Bedingungen für die Koordinierung der
Normen und für die Kontrolle der Impfstoffe im Gebiet
der Gemeinschaft fest.

(3) Falls Virustypen, -Subtypen oder -Varianten
auftreten, gegen die die üblichen Impfstoffe keinen oder
nur unzureichenden Schutz bieten, unterrichtet der
betreffende Mitgliedstaat unverzüglich die Kommission
und die anderen Mitgliedstaaten und teilt ihnen mit,
welche Sofortmaßnahmen er zur Anpassung der Formeln
der Impfstoffe und zu deren Gebrauch für nötig hält.

(4) Falls sich Gemeinschaftsmaßnahmen als erfor
derlich erweisen, werden sie unter Berücksichtigung der
oben erwähnten einzelstaatlichen Maßnahmen nach dem
Verfahren des Artikels 16 beschlossen .

Artikel 14

( 1 ) Die Mitgliedstaaten, welche die vorbeugende Maul
und Klauenseucheimpfung zulassen, stellen einen Mehr
jahresimpfplan auf, den sie der Kommission und den
anderen Mitgliedstaaten im Rahmen des Ständigen Vete
rinärausschusses unterbreiten .

In diesem Plan ist folgendes anzugeben :

i) — die Häufigkeit der Impfung ;
— die Bedingungen und Verfahren der Herstellung
und Kontrolle der in den verschiedenen möglichen
Fällen der Maul - und Klauenseuche anzuwen
denden Impfstoffe ;

— der Normindex für die Schutzwirkung ;
— die Kontrolle der Kreuzimmunität zu Varianten ;

— die Arten und Kategorien der Tiere, die der plan
mäßigen Impfung unterzogen werden sollen ;

— die Modalitäten der Kontrolle von Vertrieb,
Konservierung, Lagerung und Verwendung des
Impfstoffs ;

ii) — die verwendeten Virustypen ;
— die Merkmale und die Zusammensetzung jedes
verwendeten Impfstoffs .

(2) Um die Wirksamkeit der von den Mitgliedstaaten
im Rahmen ihrer nationalen Maul- und Klauenseu
cheimpfpläne getroffenen Maßnahmen nach Absatz 1
Ziffer i) sicherzustellen, werden diese nach dem Verfahren
des Artikels 16 koordiniert.

(3) Vor dem 1 . Januar 1987 bestimmt der Rat mit
qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission das
in Artikel 13 vorgesehene Spezialinstitut und legt dessen
Aufgabenbereich sowie den Aufgabenbereich des Instituts
fest, das mit der Kontrolle der Impfstoffe und der
Kreuzimmunität beauftragt ist .

(■) ABl . Nr. L 47 vom 21 . 2 . 1980 , S. 11 .h) ABl . Nr. L 339 vom 27. 12 . 1984, S. 33 .
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(4) Die Kommission unterbreitet dem Rat vor dem 1 .
Januar 1989 einen Bericht, gegebenenfalls mit
Vorschlägen über die Herstellung und den Vertrieb von
Maul - und Klauenseucheimpfstoffen sowie Vorschläge zur
Bildung einer Gemeinschaftsreserve von Maul- und
Klauenseucheimpfstoffen .

Artikel 15

Falls die Maul- und Klauenseuche auf dem Gebiet eines
Mitgliedstaats besorgniserregende Ausmaße annimmt und
trotz ergriffener Maßnahmen, insbesondere solcher gemäß
Artikel 13 derart extensiv wird, daß sie sich weit über die
Grenzen des durchimpften Gebietes hinaus ausbreitet, so
kann ein Mitgliedstaat, der keine prophylaktischen
Impfungen auf seinem gesamten Gebiet oder einem Teil
dieses Gebietes durchführt, diese Impfungen auf seinem
gesamten Gebiet oder einem Teil dieses Gebiets durch
führen lassen und die Maßnahmen gemäß Artikel 5
Nummer 2 Buchstabe b) anwenden. Er unterrichtet
hiervon die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten .

Artikel 17

( 1 ) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte
Verfahren Bezug genommen, so befaßt der Vorsitzende
unverzüglich den Ausschuß von sich aus oder auf Antrag
eines Mitgliedstaats mit der Angelegenheit.

(2) Im Ausschuß werden die Stimmen der Mitglied
staaten nach dem Verfahren des Artikels 148 Absatz 2 des
Vertrages gewogen . Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil .

(3) Der Vertreter der Kommission unterbreitet einen
Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der Ausschuß
nimmt zu diesen Maßnahmen innerhalb einer Frist, die
der Vorsitzende, je nach Dringlichkeit der zu prüfenden
Fragen festlegen kann, Stellung. Die Stellungnahme
kommt mit einer Mehrheit von 54 Stimmen zustande .

(4) Die Kommission erläßt die Maßnahmen und bringt
sie unverzüglich zur Anwendung, wenn sie der Stellung
nahme des Ausschusses entsprechen. Entsprechen sie
nicht der Stellungnahme des Ausschusses oder ist eine
Stellungnahme nicht erfolgt, so unterbreitet die Kommis
sion dem Rat alsbald einen Vorschlag für die zu ergrei
fenden Maßnahmen. Der Rat verabschiedet die
Maßnahmen mit qualifizierter Mehrheit.

Hat der Rat nach Ablauf von 3 Monaten seit Vorlage der
Maßnahmen keine Maßnahmen verabschiedet, so erläßt
die Kommission die vorgeschlagenen Maßnahmen und
bringt sie unverzüglich zur Anwendung, es sei denn, der
Rat hat sich mit einfacher Mehrheit gegen diese
Maßnahmen ausgesprochen .

Artikel 18

Der Rat prüft vor dem 1 . Januar 1990 anhand eines
Berichts, den ihm die Kommission über die bei der
Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche gewonnenen
Erfahrungen erstattet, zusammen mit etwaigen
Vorschlägen erneut die Lage im Hinblick auf eine weitere
Harmonisierung in diesem Bereich .

Artikel 19

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie späte
stens am 1 . Januar 1987 nachzukommen.

Artikel 20

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 18 . November 1985 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. FISCHBACH

Artikel 16

( 1 ) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte
Verfahren Bezug genommen, so befaßt der Vorsitzende
unverzüglich den durch Beschluß 68/361 /EWG (') einge
setzten Ständigen Veterinärausschuß — nachstehend
„Ausschuß" genannt — entweder von sich aus oder auf
Antrag eines Mitgliedstaats mit der Angelegenheit.

(2) Im Ausschuß werden die Stimmen der Mitglied
staaten nach dem Verfahren des Artikels 148 Absatz 2 des
Vertrages gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil .

(3) Der Vertreter der Kommission unterbreitet einen
Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der Ausschuß
nimmt zu diesen Maßnahmen innerhalb einer Frist von 2
Tagen Stellung. Die Stellungnahme kommt mit einer
Mehrheit von 54 Stimmen zustande.

(4) Die Kommission erläßt die Maßnahmen und bringt
sie unverzüglich zur Anwendung, wenn sie der Stellung
nahme des Ausschusses entsprechen . Entsprechen sie
nicht der Stellungnahme des Ausschusses oder ist keine
Stellungnahme erfolgt, so unterbreitet die Kommission
dem Rat alsbald einen Vorschlag für die zu ergreifenden
Maßnahmen. Der Rat beschließt die Maßnahmen mit
qualifizierter Mehrheit.

Hat der Rat nach Ablauf von 15 Tagen seit Vorlage der
Maßnahmen keine Maßnahmen verabschiedet, so erläßt
die Kommission die vorgeschlagenen Maßnahmen und
bringt sie unverzüglich zur Anwendung, es sei denn, der
Rat hat sich mit einfacher .Mehrheit dagegen ausge
sprochen .

(') ABl . Nr. L 255 vom 18 . 10 . 1968 , S. 23 .
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